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(2) Das Ministerium plant und leitet den Reproduk
tionsprozeß des Wirtschaftszweiges Post- und Fern
meldewesen. Es sichert unter Anwendung des Prinzips 
der Eigenerwirtschaftung der Mittel die erweiterte 
Reproduktion und gewährleistet die komplexe sozia
listische Rationalisierung bei der Deutschen Post in 
Übereinstimmung mit den gesamtvolkswirtschaftlichen 
Interessen.

(3) Das Ministerium ist für die ständige Einsatz
bereitschaft der Deutschen Post als Nachrichteninstru
ment des sozialistischen Staates verantwortlich. Es 
sichert, daß die politisch-ideologische Arbeit mit den 
Menschen und die Entwicklung der schöpferischen In
itiative der Werktätigen zur Lösung der politischen 
und ökonomischen sowie der kulturellen und sozialen 
Aufgaben zum festen Bestandteil der Arbeit aller 
Führungskräfte des Wirtschaftszweiges Post- und 
Fernmeldewesen wird.

§R
Planung

(1) Das Ministerium plant den Reproduktionsprozeß 
des Wirtschaftszweiges auf der Grundlage langfristi
ger Prognosen unter Berücksichtigung des internatio
nalen Höchststandes von Wissenschaft und Technik und 
den Erfordernissen des sich ständig entwickelnden 
Nachrichtenverkehrsbedürfnisses der Gesellschaft. Es 
erarbeitet komplexe, koordinierte und bilanzierte 
Perspektiv- und Jahrespläne und verteidigt sie vor 
der Staatlichen Plankommission.

(2) Das Ministerium ist für die theoretische und 
praktische Arbeit bei der Durchsetzung des neuen 
ökonomischen Systems der Planung und Leitung im 
Wirtschaftszweig Post- und Fernmeldewesen verant
wortlich. Es hat entsprechend den spezifischen Bedin
gungen im Post- und Fernmeldewesen insbesondere
— die von der Staatlichen Plankommission heraus

gegebene Planmethodik und die Nomenklatur der 
Kennziffern und Normative zu präzisieren

— die Prinzipien der wirtschaftlichen Rechnungs
führung differenziert anzuwenden

— das System ökonomischer Hebel differenziert anzu
wenden, weiterzuentwickeln und zu vervollkomm
nen

— die Prinzipien der materiellen Interessiertheit durch
zusetzen.

(3) Das Ministerium arbeitet die Hauptproportionen 
für die territoriale Entwicklung der ihm unterstellten 
Bezirksdirektionen aus. Es erteilt den Bezirksdirek
tionen und den ihm unmittelbar unterstellten Ämtern 
staatliche Vorgaben und Aufgaben, führt Planvertei
digungen durch und erteilt staatliche Planauflagen.

§ 7
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt

(1) Das Ministerium erarbeitet mit Hilfe der wissen
schaftlich-technischen Zentren der Deutschen Post die 
Hauptentwicklungsrichtungen des Wirtschaftszweiges 
und seiner Bereiche sowie der wichtigsten Dienst
zweige. Dabei sind die Ergebnisse der internationalen 
Zusammenarbeit der sozialistischen Länder und der 
Weltstand der Nachrichtentechnik bzw. der Verfahren 
und der Organisation auf dem Gebiet des Post- und 
Fernmeldewesens zu berücksichtigen.

(2) Zur Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts hat das Ministerium die Neuererbewegung 
und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu fördern,

sie auf die komplexe sozialistische Rationalisierung 
der Produktionsprozesse zur Erhöhung der Effektivität 
der lebendigen und vergegenständlichten Arbeit sowie 
auf die Einführung der neuen Technik zu konzentrieren 
und damit die Arbeitsproduktivität bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Qualität zu steigern.

§3
Investitionen

(1) Das Ministerium verwirklicht die staatliche In
vestitionspolitik entsprechend den spezifischen Auf
gaben des Post- und Fernmeldewesens nach dem 
Prinzip der Eigenerwirtschaftung der Fonds im Wirt
schaftszweig. Es legt die Grundsätze fest für
— die Entwicklung der Kapazitäten, die Ausnutzung 

der Grundmittel und die Effektivität der produk
tiven Fonds

— die wissenschaftlich-technische und ökonomische 
Kontrolle der Vorbereitung und Durchführung der 
Investitionen und ihres Nutzeffektes, einschließlich 
der Tätigkeit der Gutachterstelle

— die Einhaltung der richtigen Proportionen zwischen 
der einfachen und erweiterten Reproduktion.

(2) Das Ministerium bestimmt die Grundrichtung der 
Investitionstätigkeit und koordiniert die Investitionen 
einschließlich des/Baubedarfs für den Wirtschaftszweig 
Post- und Fernmeldewesen.

(3) Das Ministerium übt die staatliche Bauaufsicht 
für Bauten der Deutschen Post aus.

§ 9
Materialwirtschaft

(1) Das Ministerium ist das zentrale Bilanzorgan der 
Deutschen Post. Es sichert auf der Basis langfristiger 
Koordinierungsvereinbarungen und langfristiger Wirt
schaftsverträge die Grundproportionen der materiell- 
technischen Versorgung für die Deutsche Post.

(2) Das Ministerium sichert und kontrolliert
— die Ausarbeitung und Anwendung technisch-öko

nomisch begründeter Materialverbrauchsnormen 
und Materialvorratsnormen bei der Deutschen Post

— die Weiterentwicklung ökonomischer Hebel zum 
sparsamen und volkswirtschaftlich zweckmäßigsten 
Materialeinsatz und zur Einsparung von hochwerti
gem Material.

§ 10
Finanzplanung und Finanzkontrolle

(1) Das Ministerium erarbeitet die Haushalts- und 
Valutapläne der Haushaltsorganisationen des Wirt
schaftszweiges Post- und Fernmeldewesen sowie ' die 
Finanz- und Kreditpläne der Deutschen Post und 
sichert deren Durchführung.

(2) Das Ministerium hat sich auf die Erhöhung der 
Rentabilität der Deutschen Post zu konzentrieren und 
die Finanzdisziplin bei der Deutschen Post durch eine 
straffe Kontrolle durch die Mark der Deutschen Noten
bank zu sichern.

§11
Preise und Gebühren

(1) Das Ministerium ist für die Preisarbeit im Wirt
schaftszweig Post- und Fernmeldewesen einschließlich 
der Festsetzung von Gebühren für Leistungen der 
Deutschen Post auf der Grundlage gesetzlicher Bestim
mungen verantwortlich.


